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Beschwerde gegen die Einstellungsverfiigung der Jugendanwaltschaft
Limmattal/Albis vom 27. Dezember 2018, STR/2017/20007754



Erwagungen:

1.  Die Jugendanwaltschaft Limmattal/Albis (nachfolgend: Jugendanwaltschaft)
eroffnete am 3. Oktober 2017 ein Verfahren gegen B._ (nachfolgend: Be-
schwerdegegner 1) wegen sexueller Notigung zum Nachteil von A.__ (nach-
folgend: Beschwerdefuhrer) sowie C.___ . Unter den drei Genannten kam es
von Sonntagabend, 7. September 2017, bis Samstagabend, 23. September 2017,

auf dem Areal der Aussenwohngruppe der Institution "D. "in E. , WO

sie gemeinsam untergebracht gewesen waren, mehrfach zu sexuellen Handlun-
gen (Anal-, allenfalls auch Oralverkehr). Der Beschwerdegegner 1 soll den Be-
schwerdefuhrer und C.__ zu diesen sexuellen Handlungen gezwungen haben,
indem er ihnen koérperliche Gewalt angedroht und bei C._ auch angewendet
habe. Ort des Geschehens war ein Trampolin, aus welchem die drei Jugendlichen
eine Art Hohle gebaut hatten, indem sie eine grosse Blache Uber das umgebende
Sicherheitsnetz gelegt und die Springflache als Héhlenboden benutzt hatten. Die
Genannten waren damals zehn (Beschwerdeflhrer), elf (C.___ ) bzw. zwolf

(Beschwerdegegner 1) Jahre alt.

2.  Am 15. Dezember 2017 konstituierte sich der Beschwerdeflhrer, gesetzlich
vertreten durch seine Mutter, im Verfahren gegen den Beschwerdegegner 1 als
Privatklager (Urk. 10/29/2/1). Mit Verfigung der Oberjugendanwaltschaft des Kan-
tons Zurich vom 24. Januar 2018 wurden ihm fur das Vorverfahren die unentgelt-
liche Rechtspflege gewahrt und ein unentgeltlicher Rechtsbeistand im Sinne von
Art. 136 Abs. 2 lit. ¢ StPO beigegeben (Urk. 10/29/2/8).

3.  Mit Verfligung vom 27. Dezember 2018 stellte die Jugendanwaltschaft das
Verfahren gegen den Beschwerdegegner 1 wegen sexueller Nétigung zum Nach-
teil des Beschwerdefuhrers, nicht aber zum Nachteil von C._ | ein und ver-
wies die vom Beschwerdefuhrer erhobene Zivilklage auf den Zivilweg. Die Verfah-
renskosten wurden auf die Staatskasse genommen und dem Beschwerdegeg-

ner 1 wurden weder eine Entschadigung noch eine Genugtuung zugesprochen



(Urk. 3/1 = Urk. 10/29/6). Die Einstellungsverfigung ging dem Beschwerdeflhrer
am 8. Januar 2019 zu (vgl. Urk. 10/29/9).

4. Dagegen erhob der Beschwerdeflhrer, vertreten durch seine Mutter bzw.
seinen unentgeltlichen Rechtsbeistand, mit Eingabe vom 18. Januar 2019 fristge-
recht Beschwerde bei der hiesigen Kammer mit folgenden Antragen:
"1. Die Verfigung vom 27. Dezember 2018 im Verfahren
STR/2017/20007754 sei aufzuheben.

2. Es sei das Verfahren gegen den Beschwerdegegner 1 dem zu-
standigen Gericht zur Beurteilung zu tGberweisen.

Es sei der Beschwerde die aufschiebende Wirkung zu erteilen.

Es sei dem Beschwerdefuhrer flr das mit vorliegender Eingabe
angehobene Beschwerdeverfahren die unentgeltliche Rechtspfle-
ge unter Beiordnung des unterzeichneten Rechtsanwaltes als
amtlicher Vertreter beizuordnen.

5. Unter Kosten- und Entschadigungsfolge."

5. Die Untersuchungsakten wurden beigezogen (Urk. 10). Mit Verfugung vom
11. Februar 2019 wurde das Gesuch um Erteilung der aufschiebenden Wirkung
abgewiesen (Urk. 12). Wie noch zu zeigen sein wird, erweist sich die Beschwerde
als unbegrindet. Auf die Durchflihrung eines Schriftenwechsels kann somit in
Anwendung von Art. 390 Abs. 2 StPO verzichtet werden.

1. Im Zeitpunkt der inkriminierten Vorfalle war der Beschwerdegegner 1 zwolf

Jahre alt. Somit gelangt das JStG zur Anwendung, welches fur Personen gilt, die
zwischen dem vollendeten 10. und dem vollendeten 18. Altersjahr eine mit Strafe
bedrohte Tat begangen haben (vgl. Art. 3 Abs. 1 JStG).

2. Gegen eine Einstellungsverfigung der Jugendanwaltschaft ist die Be-
schwerde an das Obergericht zulassig (Art. 39 Abs. 1 JStPO i.V.m. Art. 322
Abs. 2 StPO i.V.m. Art. 393 Abs. 1 lit. a StPO und § 49 GOG). Die weiteren Ein-
tretensvoraussetzungen geben zu keinen Bemerkungen Anlass. Auf die Be-

schwerde ist somit einzutreten.



3.

3.1 Die Jugendanwaltschaft verfugt die Einstellung des Verfahrens unter ande-
rem, wenn kein Tatverdacht erhartet ist, der eine Anklage rechtfertigt (Art. 3

Abs. 1 JStPO i.V.m. Art. 319 Abs. 1 lit. a StPO). Der Entscheid Uber die Einstel-
lung eines Verfahrens beurteilt sich nach dem aus dem Legalitatsprinzip abgelei-
teten Grundsatz "in dubio pro duriore". Er bedeutet analog wie im Erwachsenen-
strafprozess, dass eine Einstellung durch die Jugendanwaltschaft grundsatzlich
nur bei klarer Straflosigkeit bzw. offensichtlich fehlenden Prozessvoraussetzun-
gen angeordnet werden darf. Hingegen ist (sofern die Erledigung mit einem Straf-
befehl nicht in Frage kommt) im Sinne einer Richtschnur Anklage zu erheben,
wenn eine Verurteilung wahrscheinlicher erscheint als ein Freispruch. Falls sich
die Wahrscheinlichkeiten eines Freispruchs oder einer Verurteilung in etwa die
Waage halten, drangt sich in der Regel, insbesondere bei schweren Delikten, eine
Anklageerhebung auf. Bei zweifelhafter Beweis- bzw. Rechtslage hat nicht die
Jugendanwaltschaft Gber die Stichhaltigkeit des strafrechtlichen Vorwurfs zu ent-
scheiden, sondern das zur materiellen Beurteilung zustandige Gericht. Bei der
Beurteilung dieser Frage verfligen die Jugendanwaltschaften Gber einen gewis-
sen Ermessensspielraum (vgl. analog BGE 138 IV 186 E. 4.1 m. H.; Urteile des
Bundesgerichts 6B_573/2017 vom 11. Januar 2018 Erw. 5.2 und 6B_718/2013
vom 27. Februar 2014 Erw. 2.3.1 f.; GRADEL/HEINIGER, in: Niggli/Heer/Wiprachti-
ger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl.,
Basel 2014, Art. 319 StPO N 8; LANDSHUT/BOSSHARD, in: Donatsch/Hansjakob/
Lieber [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2. Aufl.,
Zurich/Basel/Genf 2014, Art. 319 N 16). Dabei ist es der Jugendanwaltschaft nicht
verwehrt, die Aussagekraft von Beweisen zu bewerten und gemass der daraus
gewonnenen Erkenntnisse Uber das Schicksal des Verfahrens zu entscheiden
(vgl. GRADEL/HEINIGER, a. a. O., Art. 319 N 8 m. H.).

3.2 Als besonders schwierig erweisen sich jene Falle, in denen ausser den sich
widersprechenden Aussagen der geschadigten und der beschuldigten Person
keine wesentlichen Beweismittel vorhanden sind. Steht Aussage gegen Aussage,
ist in Zweifelsfallen ein besonders gewissenhaftes Wahrscheinlichkeits-Kalkul

Uber die Aussichten der Anklage anzustellen. Massgeblich ist, ob die Zweifel von



derartigem Gewicht sind, dass eine Verurteilung nach den praktischen Erfahrun-
gen nicht mehr fur wahrscheinlich gehalten werden kann. Dabei kann ein Einzel-
zeugnis durchaus als rechtsgenugender Beweis angesehen werden, sofern die
Aussage in jeder Hinsicht als zuverlassig und unbefangen erscheint oder durch
Indizien besonders unterstitzt wird (LANDSHUT/BOSSHARD, a. a. O., Art. 319 N 17).
Belastet hingegen nach Ausschopfung aller sachdienlichen Beweismdglichkeiten
einzig die Anschuldigung des Geschadigten den Beschuldigten und erweist sich
diese Anschuldigung als einziges Anklagefundament als zu wenig verlasslich oder

tragfahig, hat eine Einstellung zu erfolgen.

3.3 Generell gilt es auch den besonderen Charakter des Jugendstrafrechts als
Taterstrafrecht zu bertcksichtigen, bei dem die Person des Jugendlichen und
nicht die strafbare Handlung im Vordergrund steht. Insbesondere sind aufgrund
der im Jugendstrafverfahren geltenden Grundsatze die zustandigen Behdrden
gehalten, in allen Phasen des Verfahrens die noch ungefestigte Personlichkeit
des Heranwachsenden zu beachten, das heisst bei Wurdigung und Auslegung
der angewendeten Normen alters- und entwicklungsadaquat vorzugehen (vgl.
Art. 2 JStG und Art. 4 JStPO; HUG/SCHLAFLI, in: Niggli/Heer/Wiprachtiger [Hrsg.],
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl., Basel 2014,
Vor Art. 1 JStPO N 5 sowie Art. 4 JStPO N 1 ff.).

4.

4.1 Eine sexuelle Nétigung nach Art. 189 StGB begeht, wer eine Person zur
Duldung einer beischlafsahnlichen oder einer anderen sexuellen Handlung nétigt,
namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck
setzt oder zum Widerstand unfahig macht. Als Tater kommen grundsatzlich Men-
schen jeden Alters und Geschlechts in Frage (MAIER, in: Niggli/Wiprachtiger
[Hrsg.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 4. Auflage, Basel 2019, Art. 189 N 2;
MAIER, Die Notigungsdelikte im neuen Sexualstrafrecht, Diss. 1994, S. 165). Das
Gesetz sieht altersmassig keine Einschrankung vor. Daher kdnnen schon Kinder
ab 10 Jahren (Strafmundigkeitsalter) tatbestandsmassig handeln (vgl. Art. 3

Abs. 1 JStGi.V.m. Art. 1 Abs. 2 lit. m JStG i.V.m. Art. 189 Abs. 1 StGB).



4.2 Der Tatbestand der sexuellen Notigung ist dadurch charakterisiert, dass der
Tater den Widerstand des Opfers durch Einsatz eines Notigungsmittels tberwin-
det. Der Begriff des Notigens impliziert, dass das Opfer die sexuelle Handlung er-
duldet bzw. vornimmt, obschon es dieser eigentlich ablehnend gegenubersteht.
Diese ablehnende Haltung muss fur den Tater erkennbar sein, was gemass der
Rechtsprechung eine entsprechende, unmissverstandliche, tatkraftige und mani-
feste Willensbezeugung des Opfers voraussetzt (Urteile des Bundesgerichts
6B_826/2017 vom 26. Januar 2018 Erw. 1.4.3 m. H. und 6B_1149/2014 vom

16. Juli 2015 Erw. 5.1.3 und 6B_834/2013 vom 14. Juli 2014 Erw. 2.1). Der Tater
muss zumindest in Kauf nehmen, dass das Opfer mit der sexuellen Handlung
nicht einverstanden ist und dass sich die gewahlte Vorgehensweise dazu eignet,
das Opfer dazu zu bringen, diesen Widerstand aufzugeben (Urteil des Bundesge-
richts 6B_883/2014 vom 23. Juni 2015 Erw. 3.3; vgl. MAIER, a.a.0. Art. 189 N 54).
Im Zentrum der Betrachtung steht die Frage, ob das Tatmittel der Erzwingung der
sexuellen Handlung objektiv diente und nach der Vorstellung des Taters auch
dienen sollte. Nicht ausreichend ist, wenn der Tater die sexuelle Handlung ledig-
lich als mogliche Folge seiner Noétigung in Kauf nimmt (MAIER, a. a. O., Art. 189

N 52 f. m. H.).

4.3 Als Notigungsmittel kommen neben der Anwendung physischer Gewalt auch
nicht unmittelbar gewaltbezogene Handlungen, namentlich Drohungen, die Aus-
Uubung psychischen Drucks oder das Herbeiflihren der Widerstandsunfahigkeit in
Betracht, wobei der letztgenannten Tatvariante kaum eigenstandige Bedeutung
zukommt (BGE 131 IV 167 Erw. 3 m. H.). Die damit verbundene Einwirkung auf
das Opfer muss erheblich sein bzw. eine der Gewaltanwendung vergleichbare In-
tensitat erreichen. Dies ist der Fall, wenn vom Opfer unter den gegebenen Um-
standen und in Anbetracht seiner personlichen Verhaltnisse verstandlicherweise
kein Widerstand erwartet werden kann bzw. ihm ein solcher nicht zuzumuten ist.
Erwachsenen mit entsprechenden individuellen Fahigkeiten wird dabei eine star-
kere Gegenwehr zugemutet als Kindern (BGE 131 IV 167 Erw. 3.1 m. H.; BGE
128 IV 106 Erw. 3a/bb m. H.; BGE 128 IV 97 Erw. 2b/aa; BGE 126 IV 124

Erw. 3.a m. H.). Je nach Person des Opfers und seiner Beziehung zum Tater

kann es fur eine tatbestandsmassige Notigung schon gentgen, wenn das Opfer



Angst vor der Unnachgiebigkeit oder Strenge des Taters hat, den Verlust seiner
Zuneigung oder derjenigen anderer Bezugspersonen furchtet oder unter dem
Eindruck eines Schweigegebots in einen unentrinnbaren, lahmenden Gewissens-
konflikt gerat (BGE 128 IV 106 Erw. 3.a.bb m. H.). Kognitive Unterlegenheit und
emotionale wie soziale Abhangigkeit konnen — insbesondere bei Kindern — einen
ausserordentlichen Druck erzeugen, der es ihnen verunmaoglicht, sich gegen se-
xuelle Ubergriffe zu wehren. An die Intensitat der Nétigung sind somit geringe An-
forderungen zu stellen, wenn es sich beim Opfer um ein Kind handelt (BGE 131
IV 108 Erw. 2.2; MAIER, a. a. O., Art. 189 N 18 m. H.). Vorausgesetzt ist jedoch,
dass unter den konkreten Umstanden das Nachgeben des Kindes verstandlich
erscheint. Das Ausnutzen allgemeiner Abhangigkeits- oder Freundschaftsverhalt-
nisse oder einer sich aus einem Altersunterschied ergebenden Unterlegenheit des
Opfers genugen fur sich genommen in der Regel nicht, um eine relevante
Zwangslage im Sinne von Art. 189 Abs. 1 StGB zu begrinden (vgl. BGE 131 IV
108 Erw. 2.2; BGE 128 IV 97 Erw. 2b/aa und cc).

5. Der Beschwerdegegner 1 wurde mehrfach zu den gegen ihn erhobenen
Vorwurfen befragt. Er gab zu, dass es zwischen ihm und dem Beschwerdeflihrer
und C.___ zu sexuellen Handlungen gekommen ist (vgl. Urk. 2 Ziif. 11.B.1), stell-
te sich aber zusammengefasst auf den Standpunkt, diese Interaktionen seien ein-
vernehmlich gewesen. Der Vorschlag, sexuelle Sachen zu machen, sei von ihm
gekommen. Die anderen beiden hatten dies aber freiwillig gemacht, sie hatten
"ok" gesagt (Urk. 10/2/2 [00:24:07]). Es stimme nicht, dass er sie dazu gezwun-
gen habe. Man habe niemanden gezwungen, nur uberredet (Urk. 10/2/2 [00:23:00
sowie 00:28:28)]. Alles sei freiwillig gewesen. Wenn jemand nicht gewollt habe,
habe er nicht gemusst. Wenn jemand nicht gewollt habe, habe man ihn nicht
Uberzeugt (Urk. 10/2/2 [00:41:32]). Dem Beschwerdefuhrer habe er nie gedroht,
sondern diesen nur uberredet. C.___ habe er schon gedroht, aber nur, weil
dieser vorgehabt habe, zu petzen. Man habe abgemacht, dass derjenige, der
"petze", von den anderen beiden zusammengeschlagen werde. Er, der Be-
schwerdegegner 1, habe nicht gewollt, dass "es" auffliege. Aber sie — den Be-
schwerdefuhrerund C.__ — gezwungen, diesen Scheiss zu machen, das habe
er nicht (Urk. 10/2/2 [00:25:40 sowie zwischen 01:10:30 und 01:16:42]).



6.

6.1 Der Beschwerdefuhrer wurde zunachst am 3. Oktober 2017 im Rahmen ei-
ner nicht parteidffentlichen polizeilichen Befragung zur Sache einvernommen.
Dabei gab er zu Protokoll, dass es unter der Blache Uber dem Trampolin sehr
heiss geworden sei, weshalb sie [Beschwerdegegner 1, C._  und der Be-
schwerdefuhrer selbst] die Kleider ausgezogen und in Unterhosen gehupft seien.
Alsdann habe der Beschwerdegegner 1 vorgeschlagen, dass sie auch die Unter-
hosen ausziehen sollten, woraufhin er [Beschwerdefuhrer] hinausgegangen sei
und sich auf die Treppe des Trampolins gesetzt habe (Urk. 10/4/3 [00:07:58]). Der
Beschwerdegegner 1 habe sie [Beschwerdefuhrerund C.__ ] zum "umésexl/&",
"schwul tud" bzw. "Sex macha" gezwungen. Der Beschwerdegegner 1 habe dies
zuerst vorgeschlagen und sie dann zum Mitmachen gezwungen. C.__ habe
dies nicht gewollt, aber trotzdem mitgemacht, da der Beschwerdegegner 1 ihm
gedroht habe, ihn zu verschlagen; dies jedenfalls habe C.__ ihm [Beschwer-
deflhrer] spater erzahlt (Urk. 10/4/3 [zwischen 00:09:45 und 00:10:35]). Wah-
renddessen habe er [Beschwerdeflhrer] zuerst draussen auf der Treppe des
Trampolins gesessen, dann sei er aber von "ihnen" [Beschwerdegegner 1 und
C.___ 1zum Mitmachen gezwungen worden. Zuerst habe er nicht mitgemacht,
aber gegen Ende hatten sie ihn dann doch noch "Uberwinden" konnen

(Urk. 10/4/3 [zwischen 00:11:30 und 00:12:59]). Auf Nachfrage, wie ihnen dies ge-
lungen sei, erklarte der Beschwerdeflhrer: "Dd B._ hét einfach gseit, 'chum
mach au mit', di ganzi Ziit". Spater, als sie [Beschwerdefuhrer und Beschwerdegeg-
ner 1] auf dem Trampolin von ihrem Betreuer Uberrascht worden seien, habe er
[Beschwerdefuhrer] auch mitgemacht. Er habe aber schon friher mitgemacht, et-
wa zwei oder drei Tage vorher, genau wisse er dies nicht mehr (Urk. 10/4/3 [zwi-
schen 00:13:08 und 00:13:37]). Danach gefragt, ob die sexuellen Handlungen
freiwillig gewesen seien, antwortete der Beschwerdeflhrer: "D& B.____ hét's ebd
vorgschlagé, und er hdt d& C._____ zwungé, wénn er néd mitmachi, schlaht er ihn. Und
dd C.____ hét n6d weléd gschlage werdé und hét halt mitgmacht. Und dénn hénds halt
au mich chéné zwingd" (Urk. 10/4/3 [00:14:55]). Auf Nachfrage, wie man ihn "ge-
zwungen" habe, erklarte er: "'Chum mach au mit, chum mach au mit' und so wiiter.

Das hét nur de B. gseit" (Urk. 10/4/3 [00:15:09]). Danach gefragt, weshalb er



bei den sexuellen Handlungen mitgemacht habe, flihrte der Beschwerdeflihrer
aus: "Will er bi mir au gseit hét, er verschlaht mich. Wo de C._____ eimal néd debii gsi
isch" (Urk. 10/4/3 [00:15:22]). Er [Beschwerdeflhrer] hatte aber schon "absekkl/d"
kénnen, wenn der Beschwerdegegner 1 auf ihn losgekommen ware (Urk. 10/4/3
[00:15:45)]. Beim letzten Vorfall sei der Vorschlag, "es" zu machen, dann nicht
vom Beschwerdegegner 1, sondern von ihm [Beschwerdefuhrer] gekommen.
Dies, da der Beschwerdegegner 1 tags zuvor eigentlich vorgeschlagen gehabt
habe, "es" am nachsten Tag erneut zu tun, dies dann aber vergessen habe

(Urk. 10/4/3 [zwischen 00:21:01 und 00:22:55 sowie um 00:30:50, wobei der Be-
schwerdefuhrer die Frage, ob er den Beschwerdefuhrer daran erinnert habe, ob-
wohl er selbst die sexuellen Handlungen gar nicht gewollt habe, durch Nicken be-
jahte]). Die Kleider habe sich jeweils jeder selbst ausgezogen (Urk. 10/4/3
[00:23:22]). Erund C.___ hatten nicht freiwillig mitgemacht, sondern der Be-
schwerdegegner 1 habe sie einfach dazu gezwungen. Danach gefragt, ob der
Beschwerdegegner 1 sie gezwungen habe, indem er zu ihnen gesagt habe, dass
er sie sonst schlagen werde, gab der Beschwerdefuhrer an: "Ja. Also bi mir au. Bi
beidna." Festgehalten habe der Beschwerdegegner 1 sie bei den sexuellen Hand-
lungen aber nie (Urk. 10/4/3 [zwischen 00:23:55 und 00:24:18]). Im Gegensatz zu
den anderen beiden habe er [Beschwerdeflhrer] nie den Penis eines anderen in
den Mund genommen, da er dies "grusig" gefunden habe (Urk. 10/4/3 [00:25:40]).
Die Frage, ob der Beschwerdegegner 1 ihn geschlagen habe, um ihn zum "um-
dsexld" zu bewegen, verneinte der Beschwerdefuhrer. Der Beschwerdegegner 1
habe ihn nur einmal gegen den Hinterkopf geschlagen, als es um den Aufbau der
Hohle gegangen sei. Weiter fuhrte er bezogen auf die sexuellen Handlungen aus:
"Er hat mich zwungé und droht, er wiird mich schlah, wénn ich n6d wiird mitmaché&."
Dies sei in Abwesenheit von C. passiert (Urk. 10/4/3 [zwischen 00:29:24
und 00:30:34]). Gegen Ende der Befragung erganzte der Beschwerdeflhrer, er
habe bei den sexuellen Sachen mitgemacht, weil es ihn wundergenommen habe,
wie sich dies anflhle. Nach den Drohungen des Beschwerdegegners 1 gefragt,
erklarte er dann, er habe einfach mitgemacht, weil er Angst gehabt habe. Die
Angst vor dem Beschwerdegegner 1 sei gleich gross gewesen wie der "Gwunder",
wie es sich wohl anfuhle (Urk. 10/4/3 [zwischen 00:41:47 und 00:42:38 sowie um



-10 -

00:46:04]). Wenn er nicht gewollt hatte, hatte er bei den sexuellen Handlungen
nicht mitgemacht (Urk. 10/4/3 [00:42:46]). Das Verhalten des Beschwerdegeg-
ners 1, welcher oft "dé Chef usdhanga" lassen habe, habe ihn eigentlich nicht son-
derlich beeindruckt; nur manchmal habe er sich wirklich vor diesem gefiirchtet,
namlich wenn dieser ihm mit Schlagen gedroht habe (Urk. 10/4/3 [zwischen
00:42:31 und 00:46:05]). Die Frage, wie es sich angefuhlt habe, als man sich zum
ersten Mal den Penis in den Hintern gesteckt habe, beantwortete der Beschwer-
defihrer mit "récht aagnadhm" (Urk. 10/4/3 [00:46:20]).

6.2 Die zweite Einvernahme des Beschwerdeflihrers zu den inkriminierten Vor-
fallen fand am 5. Juli 2018 im Rahmen einer delegierten Videobefragung statt. Die
ubrigen Verfahrensbeteiligten wohnten der Befragung per Ubertragung im Neben-
raum bei und konnten Erganzungsfragen stellen (Urk. 10/4/6 und Urk. 10/4/8).
Der Beschwerdeflihrer gab zu Protokoll, dass erund C._ vom Beschwerde-
gegner 1 zu den sexuellen Handlungen gezwungen worden seien. Auf Nachfrage,
wie dieses Zwingen des Beschwerdegegners 1 konkret ausgesehen habe, erklar-
te der Beschwerdeflhrer: "Er hat gseit: 'Wéann ihr jetzt n6d mitmachéd, stich ich oi mit-
mé Mésser in Buuch.' Das hat er zum C._____ gseit. Bi mir weiss weiss ich das niime so
récht. [...] Ich hetti aber au ch6né dévosekkla" (Urk. 10/4/7 [zwischen 00:11:40 und
00:12:00]). Spater in der Einvernahme erganzte der Beschwerdefuhrer: "Ich weiss
nlimé gnau, waser gseit hat. [...] Es isch 6ppis mit schlah gsi. Ehrlich gseit, chan ich mich
niimé so récht erinnerd" (Urk. 10/4/7 [00:27:20]). Und noch spater fugte er an, er
wisse nicht mehr, wie der Beschwerdegegner 1 dies (gemeint: zwingen) gemacht
oder was er genau gesagt habe (Urk. 10/4/7 [00:25:45]). Er kénne sich auch nicht
mehr daran erinnern, ob der Beschwerdegegner 1 ihnoder C.___ jemals ge-
schlagen oder getreten habe (Urk. 10/4/7 [00:12:40]). Danach gefragt, ob der Be-
schwerdegegner 1 ihn oder C.__ jemals bedroht oder ihnen gesagt habe,
dass er ihnen etwas antun wirde, antwortete der Beschwerdefuhrer: "Ja, eb&, bim
Trampolin, wo er ois zwungé héa. Det hétter zum C.____ gseit, wadnn er jetzt n6d mitma-
chi, stachi er ihm mitméa Maéasser in Buuch. Bi mir hét er glaub gseit, er schlaht mich. Ich
hetti aber eifach chéna ddvosekkla. Ich ha lberhaupt kei Angscht gha" (Urk. 10/4/7
[zwischen 00:13:58 und 00:14:25]). Auf die Frage, wie oft der Beschwerdegeg-

ner 1 ihnen auf diese Weise gedroht habe, gab er an: "Eimol, chan ich mich jetzt er-
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innerd, bi mir. Bim C.______ weiss ich's n6d. Bi mir bin ich néd emal sicher, ob er's (iber-
haupt gmacht hat" (Urk. 10/4/7 [00:14:25]). Sodann wurde der Beschwerdefuhrer
gefragt, ob der Beschwerdegegner 1 ihm auch gesagt habe, wie er ihn denn
schlagen wurde. Hierzu fuhrte der Beschwerdeflhrer aus: "Ich glaub scho, ja. Ich
bin mir aber niimé so racht sicher. Ich han's us mim Chopf usétschuutét. [...] Ich ha aber
wiirklich kei Angscht gha, sondern ich hetti chéné da C.__ packé und dédvosekkl&"
(Urk. 10/4/7 [zwischen 00:14:45 und 00:15:40]). Des Weiteren gab er zu Protokoll,
er habe es blod gefunden, mit dem Beschwerdegegner 1und C.___ sexuelle
Sachen zu machen, ihnen dies jedoch nie mitgeteilt (Urk. 10/4/7 [00:25:20]). Heu-
te kdnne er nicht mehr sagen, was nach seiner damaligen Vorstellung passiert
ware, wenn er bei den sexuellen Handlungen nicht mitgemacht hatte (Urk. 10/4/7
[00:27:35]). Vor dem Beschwerdegegner 1 habe er nur selten Angst gehabt.
Weshalb er Angst gehabt habe, wisse er allerdings nicht mehr, und er habe keine
Ahnung, ob er damals auch dann bei diesen sexuellen Sachen mitgemacht hatte,
wenn er vor dem Beschwerdegegner 1 keine Angst gehabt hatte (Urk. 10/4/7
[00:29:21]). Auch wisse er nicht mehr, weshalb er damals nicht einfach wegge-
gangen sei (Urk. 10/4/7 [01:02:35]).

7. C.___ wurde zunachst in einer nicht parteiéffentlichen polizeilichen Befra-
gung am 3. Oktober 2017 sowie am 5. Juli 2018 in einer delegierten Videoeinver-
nahme zur Sache befragt. Bei der zweiten Einvernahme verfolgten die Gbrigen
Verfahrensparteien einschliesslich des Rechtsvertreters des Beschwerdeflhrers
die Befragung per Ubertragung im Nebenraum (vgl. Urk. 10/3/5 und Urk. 10/3/7).
C.___ sagte aus, er habe bei den fraglichen sexuellen Handlungen mitge-
macht, weil der Beschwerdegegner 1 ihm damit gedroht habe, ihn sonst kaputt zu
machen. Er habe mitgemacht, weil er dies habe mussen. Weshalb der Beschwer-
deflhrer mitgemacht habe, wisse er nicht. Er wisse nicht, was der Beschwerde-
gegner 1 zum Beschwerdefluhrer gesagt habe (Urk. 10/3/6 [zwischen 00:24:00
und 00:25:45]). Der Beschwerdeflhrer habe jeweils mit "ok" geantwortet, wenn
der Beschwerdegegner 1 diesen nach sexuellen Handlungen gefragt habe. Mit
diesen Handlungen seien jeweils beide — der Beschwerdefuhrer und der Be-
schwerdegegner 1 — einverstanden gewesen. Er [C._ ] vermute zwar, dass

der Beschwerdegegner 1 auch dem Beschwerdefuhrer mit Schlagen gedroht ha-
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be, habe dies aber nie selber mitangehort (Urk. 10/3/6 [zwischen 00:40:50 und
00:42:15]). Er glaube, dass auch der Beschwerdefuhrer Angst vor dem Be-
schwerdegegner 1 habe, wisse dies aber nicht (Urk. 10/3/2 [00:27:40]).

8. Die Jugendanwaltschaft erwog in der angefochtenen Einstellungsverfligung,
die Aussagen des Beschwerdefluhrers wirden den Eindruck vermitteln, dass die-
ser der vom Beschwerdegegner 1 stammenden Idee, gemeinsam sexuelle Hand-
lungen vorzunehmen, ambivalent gegenubergestanden habe, namlich einerseits
mit einer gewissen Neugier bzw. dem Bedurfnis, neue Erfahrungen zu machen,
andererseits aber auch mit dem Wunsch, den Erwartungen des alteren Jungen
gerecht zu werden. Es konne somit nicht ausgeschlossen werden, dass der Be-
schwerdefuhrer nur deshalb behauptet habe, vom Beschwerdegegner 1 zu den
sexuellen Handlungen gezwungen worden zu sein, um fur diese selbst keine Ver-
antwortung Ubernehmen zu mussen, zumal er davon ausgegangen sei, dass der-
artiges Verhalten unabhangig von der Frage der Strafbarkeit gesellschaftlich nicht
honoriert werden wurde. An dieser Wurdigung vermochten die Aussagen von
C.____ nichts zu andern, jedenfalls nicht zulasten des Beschwerdegegners 1.
Bei der Abklarung des Tatverdachts seien ausserdem die Zeugenaussagen weite-
rer Personen, welche die fraglichen Handlungen nicht direkt mitbekommen hatten,
sondern lediglich von ihren Beobachtungen zum Randgeschehen bzw. zur Ge-
samtsituation in der Aussenwohngruppe hatten berichten kénnen, unbehilflich.
Zusammenfassend kdnne dem Beschwerdegegner 1 bei gegebener Sach- und
Beweislage nicht anklagegenugend nachgewiesen werden, bei den mit dem Be-
schwerdefuhrer vorgenommenen sexuellen Handlungen einen Widerstand des
Letzteren Uberwunden und diesen zu den betreffenden Handlungen gendtigt zu
haben (Urk. 3/1).

9. In der Beschwerdeschrift stellt sich der Beschwerdefuhrer auf den Stand-
punkt, die Jugendanwaltschaft bezeichne die Aussagen des Beschwerdefuhrers
als schwankend, ohne sich jedoch zur Glaubhaftigkeit der diesen widersprechen-
den Aussagen des Beschwerdegegners 1 zu aussern. Sie ziehe zu Unrecht den
Schluss, diese seien glaubhafter als diejenigen des Beschwerdefuhrers und von

C. . Die Aussagen von C. habe sie auch nicht angemessen gewurdigt,
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sondern sich lediglich auf den Standpunkt gestellt, diese vermochten an ihrer bis-
herigen Einschatzung nichts zu andern. Dies, obschon sich die Aussagen von
C.__ Uber weite Strecken mit denjenigen des Beschwerdeflhrers decken
wlrden und daher zumindest geeignet seien, Zweifel an der Glaubhaftigkeit der
entgegenstehenden Aussagen des Beschwerdegegners 1 zu wecken (Urk. 2
Ziff. 11.B.8 ff. und Ziff. 11.B.13). Im Ubrigen schliesse eine ambivalente innere Hal-
tung nicht aus, dass der Beschwerdeflihrer vom Beschwerdegegner 1 zu den se-
xuellen Handlungen gendétigt worden sei. Solange die Angst vor dem Beschwer-
degegner 1 als Teilgrund fur die Beteiligung an den sexuellen Handlungen nicht
ausgeraumt werden konne, durfe nicht von einer vollig freiwilligen Teilnahme des

Beschwerdefuhrers ausgegangen werden (Urk. 2 Ziff. 11.B.11).

10.

10.1 Vorliegend ist zur Hauptsache strittig, ob sich der Beschwerdeflhrer freiwillig
an den sexuellen Handlungen mit dem Beschwerdegegner 1und C.___ betei-
ligt hat. Objektive Beweismittel, welche zur Klarung dieser Frage beitragen kdnn-
ten, existieren keine. C.___ gab zu Protokoll, er kdnne nur mutmassen, nicht
aber gesicherte Angaben dariber machen, was den Beschwerdeflihrer bewogen
habe, bei den sexuellen Sachen mitzumachen. Auch der Beschwerdefuhrer sagte
mehrfach aus, dass C._ die vom Beschwerdegegner 1 (angeblich) ausges-
tossene Drohung nicht direkt mitangehdrt habe. Mit Blick auf die (den Beschwer-
degegner 1) belastenden Elemente sind somit vor allem die Aussagen des Be-

schwerdefuhrers entscheidend, welche es nachfolgend genauer zu beleuchten

gilt.

10.2 Zunachst ist festzuhalten, dass der Beschwerdefiuihrer im Rahmen der Be-
fragung vom 5. Juli 2018 wiederholt geltend machte, vom Beschwerdegegner 1
zu den sexuellen Handlungen gezwungen worden zu sein, diesen Zwang aber
auch auf mehrfache Nachfrage hin nicht konkret umschreiben konnte. Zwar deu-
tete er an, vom Beschwerdegegner 1 mit korperlicher Gewalt, namentlich mit
(Ab-)Schlagen, bedroht worden zu sein, wollte sich diesbezlglich aber nicht ab-
schliessend festlegen und konnte auch nicht schildern, wann, wo und unter wel-

chen Umstanden dies geschehen sein soll. Vielmehr relativierte der Beschwerde-
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fUhrer seine einschlagigen Aussagen jeweils umgehend ("ich glaub&d" bzw. "ich bin
mir aber niimé so récht sicher") und betonte mehrfach, sich nicht mehr richtig an die
fraglichen Geschehnisse erinnern zu kdnnen bzw. diese Gedanken mittlerweile
aus seinem Kopf "uséatschuutét", sprich, aus seinem Gedachtnis verbannt zu ha-
ben. Wahrend er doch mit einiger Bestimmtheit zu sagen vermochte, dass der
Beschwerdegegner 1 C.__ fur den Fall des Nichtmitmachens mit einem
Messerstich in den Bauch gedroht habe, konnte der Beschwerdefuhrer beispiels-
weise sein eigenes Geflhlserleben in Bezug auf den Beschwerdegegner 1 — das
heisst, ob und in welchen Situationen er womaglich Angst vor diesem gehabt und
ob diese Angst ihn allenfalls dazu bewogen habe, bei den sexuellen Handlungen
mitzumachen — kaum oder nur mehr im Ansatz rekonstruieren. Zusammengefasst
ist den Aussagen des Beschwerdeflhrers — abgesehen von der inhaltlich kaum
spezifizierten Aussage, vom Beschwerdegegner 1 zu den sexuellen Handlungen
gezwungen worden zu sein — nur sehr wenig zu entnehmen, was Letzteren konk-

ret belasten wiurde.

10.3 Im Vergleich dazu zeigte der Beschwerdeflhrer anlasslich der Befragung
vom 3. Oktober 2017 noch deutlich weniger Erinnerungsliicken und gab insge-
samt mehr Details preis, vor allem betreffend die Vorgehensweise des Beschwer-
degegners 1, namentlich dessen Wortwahl oder den Umstand, dass die Drohung
in Abwesenheit von C.__ gedussert worden sein soll. Diese Aussagen wurden
vom Beschwerdeflhrer auch nicht durch Zusatze (z.B. "ich glaub&", "es chénnti sii,
dass [...]" oder dergleichen) abgeschwacht. Indes gilt es zu beachten, dass die
Befragung vom 3. Oktober 2017 in Abwesenheit des Beschwerdegegners 1
durchgefuhrt wurde, dieser mithin erst anlasslich der Einvernahme vom 5. Juli
2018 Gelegenheit erhielt, die Glaubhaftigkeit der Aussagen des Beschwerdeflih-
rers zu prufen und deren Beweiswert in kontradiktorischer Weise auf die Probe zu
stellen (vgl. Art. 6 Ziff. 3 lit. d EMRK sowie Art. 29 Abs. 2 und Art. 32 Abs. 2 BV).
Die Strafprozessordnung sieht bei Beweiserhebungen im Rahmen des polizeili-
chen Ermittlungsverfahren grundsatzlich keine Teilnahmerechte der beschuldig-
ten Person respektive der Verteidigung vor (Art. 147 Abs. 1 StPO e contrario).
Dem grund- und konventionsrechtlich verankerten Konfrontationsanspruch kann

aber auch in einem spateren Verfahrensstadium noch Rechnung getragen wer-
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den, indem die Einvernahme in Anwesenheit der beschuldigten Person bzw. de-
ren Verteidigers wiederholt wird. Alsdann darf im Rahmen einer Gesamtwurdi-
gung ergénzend auf die Ergebnisse der fruheren Beweiserhebung zurtickgegriffen
werden (Urteile des Bundesgerichts 6B_364/2014 vom 30. Juni 2014 Erw. 1.4

m. H. und 6B_369/2013 vom 31. Oktober 2013 Erw. 2.3.3 m. H. und 6B_325/2011
vom 22. August 2011 Erw. 2.3; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts 6B_518/2014
vom 4. Dezember 2016 Erw. 4.3 m. H.).

10.4 Wie der Vergleich zwischen den Aussagen des Beschwerdeflihrers vom

3. Oktober 2017 und vom 5. Juli 2018 zeigt, betrafen die bei der zweiten Befra-
gung zutage getretenen Unsicherheiten und Erinnerungsliicken aber nicht nur
blosse Nebensachlichkeiten, sondern insbesondere auch die Frage, ob und ge-
gebenenfalls wie der Beschwerdegegner 1 den Beschwerdeflhrer zu den sexuel-
len Handlungen gezwungen haben soll (z.B. Wortwahl, im Zeitpunkt der Drohung
an- bzw. abwesende Personen usw.). Den von ihm in der ersten Befragung erho-
benen Vorwurf, wonach ihm der Beschwerdegegner 1 fur den Fall des Nichtmit-
machens korperliche Gewalt angedroht habe, bestatigte der Beschwerdeflhrer im
parteidffentlichen Rahmen nicht mehr bzw. nur noch andeutungsweise. Bei dieser
Ausgangslage erscheint zumindest fraglich, wie stark im Rahmen der Beweiswur-
digung auf die Ergebnisse der Erstbefragung, in deren Rahmen der Beschwerde-
fuhrer den Beschwerdegegner 1 (behaftet mit den erwahnten Widersprichen)

hauptsachlich belastete, tatsachlich abgestellt werden konnte bzw. sollte.

10.5 Selbst wenn die Aussagen vom 3. Oktober 2017 als belastbar anzusehen
waren und vollumfanglich auf sie abgestellt wirde, l1age jedoch — anders als in der
Beschwerdeschrift vertreten (vgl. Urk. 2 Ziff. 11.B.8) — keine Aussage-gegen-
Aussage-Konstellation im klassischen Sinne vor, in welcher Uber die Rechtmas-
sigkeit der Verfahrenseinstellung letztlich aufgrund von Glaubhaftigkeitsuberle-
gungen zu befinden ware (vgl. den vom Beschwerdefuhrer zitierten BGE 143 IV
241 Erw. 2.2.2). Wie die nahere Betrachtung zeigt, relativierte der Beschwerde-
fUhrer selbst seine den Beschwerdegegner 1 belastenden Aussagen namlich
noch innerhalb derselben Einvernahme (vom 3. Oktober 2017) wieder. Nament-

lich gab er zu Protokoll, dass er, anstatt mitzumachen, auch einfach hatte davon-
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rennen konnen, dass er bei den sexuellen Handlungen nicht hatte mitmachen
mussen, wenn er dies nicht gewollt hatte, und dass er nicht zuletzt auch aus Neu-
gier mitgemacht habe. Diese Aussagen schwachen den Notigungsvorwurf inso-
weit deutlich ab, als sie in einem erheblichen Spannungsverhaltnis zur behaupte-
ten Unfreiwilligkeit stehen, mit welcher der Beschwerdeflhrer die sexuellen Hand-
lungen erduldet bzw. vorgenommen haben soll. Der Beschwerdefluhrer betonte,
dass sich seine Angst und seine Neugier ungefahr die Waage gehalten hatten.
Eine eindeutige innere Praferenz (Ablehnung oder Zustimmung) in Bezug auf die
sexuellen Handlungen ist bei dieser Sachlage kaum auszumachen. Insofern er-
wog die Jugendanwaltschaft in der angefochtenen Einstellungsverfigung zu
Recht, es entstehe der Eindruck, als habe der Beschwerdeflhrer der Idee des
Beschwerdegegners 1, gemeinsam sexuelle Handlungen vorzunehmen, ambiva-

lent gegenubergestanden (Urk. 3/2 Erw. 11).

10.6 Soweit sich der Beschwerdefuhrer auf den Standpunkt stellt, eine ambiva-
lente Haltung seitens des Opfers schliesse eine sexuelle Notigung per se nicht
aus (vgl. Urk. 2 Ziff. 11.B.11), ist ihm entgegenzuhalten, dass der fragliche Tatbe-
stand, wie ausgefiihrt, das Uberwinden eines beim Opfer bestehenden Wider-
stands zwingend voraussetzt. Daran scheitert es vorliegend jedoch, zumal von ei-
nem Widerstand im eigentlichen Sinne des Wortes erst auszugehen ware, wenn
aus der Sicht des Opfers insgesamt mehr gegen als flr die sexuelle Handlung
sprechen wiirde. Uberwinden bedeutet, dass sich das Opfer dem Willen des Ta-
ters fugt, da von ihm unter den gegebenen Umstanden vernunftigerweise keine
Gegenwehr mehr zu erwarten ist. Die Aussagen des Beschwerdefuhrers vermit-
teln indes nicht den Anschein, als habe er die Situation als vollig ausweglos emp-
funden, hob er doch beispielsweise — wie bereits erwahnt — mehrfach hervor,
dass es ihm freigestanden hatte, davonzurennen oder bei den sexuellen Hand-
lungen einfach nicht mitzumachen. Bei den oralen sexuellen Handlungen will er
denn auch effektiv nicht mitgemacht haben, weil ihn dies geekelt habe. Bezuglich
der Vorkommnisse auf dem Trampolin schrieb sich der Beschwerdefihrer also
durchaus Entscheidungsfreiheit zu. Uberdies rdumte er ein, beim letzten der in-
kriminierten Vorfalle sogar selbst die Initiative ergriffen und den Beschwerdegeg-

ner 1 nach sexuellen Handlungen gefragt zu haben, nachdem dieser eine ent-
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sprechende Ankundigung vom Vortag nicht von sich aus in die Tat umgesetzt ha-
be. Auch vor diesem Hintergrund erscheint der vom Beschwerdefuhrer geausser-
te Vorwurf, er sei vom Beschwerdegegner 1 zu den sexuellen Handlungen ge-
zwungen worden, wenig tragfahig. Abgesehen davon will der Beschwerdeflihrer
manche der sexuellen Handlungen als recht angenehm empfunden haben und er
machte auch nicht geltend, dem Beschwerdegegner 1 konkret zu verstehen ge-
geben zu haben, dass er die sexuellen Interaktionen nicht gewollt habe. Solches
stellte er bei seiner spateren Einvernahme am 5. Juli 2018 vielmehr explizit in Ab-
rede (vgl. Urk. 10/4/7 [00:25:20]). Insofern dlirfte eine Uberwiegend ablehnende
Haltung — selbst wenn eine solche beim Beschwerdefuhrer innerlich vorhanden
gewesen ware — fur den Beschwerdegegner 1 zumindest kaum erkennbar gewe-

sen sein.

10.7 Aus dem Gesamtbild der Aussagen des Beschwerdeflihrers entsteht der
Eindruck, dass dieser sich letztlich aufgrund einer Mischung aus Neugier, Scham
und Gruppendynamik bzw. -druck zur Beteiligung an den sexuellen Handlungen
entschlossen hat. Auch ein durch den Altersunterschied bzw. das unterschiedlich
starke Auftreten in der Gruppe bedingtes Machtgefalle unter den beteiligten Ju-
gendlichen ist dabei wohl kaum von der Hand zu weisen. Dass diese Einwirkun-
gen auf die Willensbildung des Beschwerdefuhrers in ihrer Gesamtheit jedoch die
Intensitat einer N6tigung im Sinne des Strafgesetzbuches erreicht hatten, lasst
sich bei gegebener Sachlage nicht rechtsgenigend nachweisen. Vielmehr ver-
neinte die Jugendanwaltschaft — bei allem Verstandnis fur die in mehrfacher Hin-
sicht schwierige Situation des Beschwerdefuhrers oder fur das elterliche Bedurf-
nis, sich (mittels einer Strafuntersuchung) Klarheit Gber die Angelegenheit zu ver-
schaffen — im Ergebnis zu Recht, dass sich dem Beschwerdegegner 1 ein objektiv
und subjektiv tatbestandsmassiges Verhalten anklagegentgend erstellen lasse.
Insgesamt erscheint eine Verurteilung wegen sexueller Notigung bei gegebener
Sach- und Beweislage eindeutig weniger wahrscheinlich als ein Freispruch. Nicht
ersichtlich ist, dass andere Untersuchungshandlungen zu weiterfuhrenden Er-
kenntnissen flihren kdnnten; Entsprechendes wird in der Beschwerdeschrift auch

nicht geltend gemacht. Die Einstellung der Strafuntersuchung liegt im pflichtge-
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massen Ermessen der Jugendanwaltschaft und halt vor Bundesrecht stand. Dies

fuhrt zur Abweisung der Beschwerde.

1. Mit Verfugung der Oberjugendanwaltschaft des Kantons Zirich vom

24. Januar 2018 wurden dem Beschwerdefuhrer fur das Vorverfahren die unent-
geltliche Rechtspflege bewilligt und ein unentgeltlicher Rechtsbeistand beigege-
ben (Urk. 10/29/2/8). Auch im vorliegenden Beschwerdeverfahren ersucht der Be-
schwerdefuhrer um Gewahrung der unentgeltlichen Rechtspflege einschliesslich

Bestellung eines unentgeltlichen Rechtsbeistands.

2. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ist im Beschwerdeverfahren
neu zu stellen, da sich die Frage der Aussichtslosigkeit anhand der Antrage im
Beschwerdeverfahren beurteilt (CHRISTEN, Kostenfolge im kantonalen Beschwer-
deverfahren in Strafsachen, ZStrR 131/2013 S. 177 ff., S.193). Die Mittellosigkeit
des Beschwerdefuhrers ist ausgewiesen (vgl. Urk. 10/29/2/8 S. 3 ff.). Auch wenn
der Beschwerdefuhrer im vorliegenden Verfahren unterliegt, war seine Beschwer-
de nicht von vornherein aussichtslos. Ihm ist daher auch fur das Beschwerdever-
fahren die unentgeltliche Rechtspflege zu gewahren und Rechtsanwalt lic. iur.

X. als sein unentgeltlicher Rechtsbeistand zu bestellen.

3. Die Verfahrenskosten waren bei diesem Verfahrensausgang dem Be-
schwerdefuhrer aufzuerlegen (Art. 44 Abs. 2 JStPO i.V.m. Art. 428 Abs. 1 StPO),
sind aber zufolge Gewahrung der unentgeltlichen Rechtspflege auf die Staatskas-
se zu nehmen (Art. 136 Abs. 2 lit. b StPO). Zu den Verfahrenskosten zahlen auch
die Kosten fur die unentgeltliche Rechtsverbeistandung der Privatklagerschaft
sowie die Kosten fir die amtliche Verteidigung (Art. 44 Abs. 2 JStPO i.V.m.

Art. 422 Abs. 2 lit. a StPO). Die Entschadigung des unentgeltlichen Rechtsbei-
stands des Beschwerdefuhrers fur seine Aufwendungen im Beschwerdeverfahren
wird — nach Eingang einer entsprechenden Honorarnote — durch die Kammer mit
separatem Beschluss festzusetzen sein. Da auf die Durchflihrung eines Schrif-

tenwechsels verzichtet wurde, erhielt der Beschwerdegegner 1 keine Gelegen-
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heit, Antrage zu stellen und eine Entschadigung fir seine Auslagen zu verlangen.
Es ist jedoch davon auszugehen, dass ihm im Zusammenhang mit dem vorlie-
genden Beschwerdeverfahren (wenn auch eher geringe) Aufwendungen entstan-
den sind. Diese sind in Anwendung von § 19 Abs. 1i.V.m. § 2 Abs. 1 AnwGebV
auf CHF 350.— (einschliesslich MWSt.) festzusetzen und aus der Gerichtskasse
zu verguten. Die Gerichtsgebuhr fur das Beschwerdeverfahren ist in Anwendung
von § 17 Abs. 1i.V.m. § 2 Abs. 1 GebV OG auf CHF 1'700.— festzusetzen.

Es wird verfugt:
(Oberrichter lic. iur. A. Flury)

1.  Dem Beschwerdeflhrer wird fur das Beschwerdeverfahren die unentgeltli-
che Rechtspflege bewilligt und in der Person von Rechtsanwalt lic. iur.

X. ein unentgeltlicher Rechtsbeistand bestellt.

2. Schriftliche Mitteilung und Rechtsmittel mit nachfolgendem Beschluss.

Es wird beschlossen:

1.  Die Beschwerde wird abgewiesen.

2. Die Gerichtsgebuhr fur das Beschwerdeverfahren wird auf CHF 1'700.—

festgesetzt.

3. Der amtliche Verteidiger des Beschwerdegegners 1 wird fir seine Aufwen-
dungen im Zusammenhang mit dem Beschwerdeverfahren mit CHF 350.—

aus der Gerichtskasse entschadigt.

4. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens, einschliesslich der fur diesen Ver-
fahrensabschnitt anfallenden Kosten flr die unentgeltliche Rechtsverbei-
standung der Privatklagerschaft sowie die fur diesen Verfahrensabschnitt
anfallenden Kosten fur die amtliche Verteidigung (Letztere entsprechend
CHF 350.-), werden dem Beschwerdefuhrer auferlegt, jedoch zufolge Ge-

wahrung der unentgeltlichen Rechtspflege auf die Staatskasse genommen.
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5.  Schriftliche Mitteilung an:

- Rechtsanwalt lic. iur. X. , zweifach, fur sich und den Beschwerde-
fUhrer (per Gerichtsurkunde)

- Rechtsanwalt lic. iur. Y. , Zweifach, fur sich und den Beschwerde-
gegner 1 (per Gerichtsurkunde)

- die Jugendanwaltschaft Limmattal/Albis ad STR/2017/20007754
(gegen Empfangsbestatigung)

sowie nach Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. nach Erledigung allfalliger
Rechtsmittel an:
- die Jugendanwaltschaft Limmattal/Albis ad STR/2017/20007754, unter

Rucksendung der beigezogenen Akten [Urk. 10] (gegen Empfangsbe-
statigung)

- die Zentrale Inkassostelle der Gerichte.

6. Gegen diesen Entscheid kann Beschwerde in Strafsachen erhoben wer-
den. Die Beschwerde ist innert 30 Tagen, vom Empfang an gerechnet, bei

der Strafrechtlichen Abteilung des Bundesgerichtes (1000 Lausanne 14) in

der in Art. 42 des Bundesgerichtsgesetzes vorgeschriebenen Weise schrift-

lich einzureichen.

Die Beschwerdelegitimation und die weiteren Beschwerdevoraussetzungen
richten sich nach den massgeblichen Bestimmungen des Bundesgerichts-

gesetzes.

ZUrich, 18. April 2019

Obergericht des Kantons Zirich
[ll. Strafkammer

Der Prasident: Die Gerichtsschreiberin:

lic. iur. A. Flury Dr. iur. Ch. Schlatter
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	1. Dem Beschwerdeführer wird für das Beschwerdeverfahren die unentgeltliche Rechtspflege bewilligt und in der Person von Rechtsanwalt lic. iur.  X._____ ein unentgeltlicher Rechtsbeistand bestellt.
	2. Schriftliche Mitteilung und Rechtsmittel mit nachfolgendem Beschluss.
	Es wird beschlossen:
	1. Die Beschwerde wird abgewiesen.
	2. Die Gerichtsgebühr für das Beschwerdeverfahren wird auf CHF 1'700.– festgesetzt.
	3. Der amtliche Verteidiger des Beschwerdegegners 1 wird für seine Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Beschwerdeverfahren mit CHF 350.– aus der Gerichtskasse entschädigt.
	4. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens, einschliesslich der für diesen Verfahrensabschnitt anfallenden Kosten für die unentgeltliche Rechtsverbeiständung der Privatklägerschaft sowie die für diesen Verfahrensabschnitt anfallenden Kosten für die amtlic...
	5. Schriftliche Mitteilung an:
	 Rechtsanwalt lic. iur. X._____, zweifach, für sich und den Beschwerdeführer (per Gerichtsurkunde)
	 Rechtsanwalt lic. iur. Y._____, zweifach, für sich und den Beschwerdegegner 1 (per Gerichtsurkunde)
	 die Jugendanwaltschaft Limmattal/Albis ad STR/2017/20007754  (gegen Empfangsbestätigung)

	sowie nach Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. nach Erledigung allfälliger Rechtsmittel an:
	 die Jugendanwaltschaft Limmattal/Albis ad STR/2017/20007754, unter Rücksendung der beigezogenen Akten [Urk. 10] (gegen Empfangsbestätigung)
	 die Zentrale Inkassostelle der Gerichte.

	6. Gegen diesen Entscheid kann Beschwerde in Strafsachen erhoben werden. Die Beschwerde ist innert 30 Tagen, vom Empfang an gerechnet, bei der Strafrechtlichen Abteilung des Bundesgerichtes (1000 Lausanne 14) in der in Art. 42 des Bundesgerichtsgesetz...
	Die Beschwerdelegitimation und die weiteren Beschwerdevoraussetzungen richten sich nach den massgeblichen Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes.

